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Confédération suisse
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Confederaziun svizra

Bundesratsbeschluss

iiber die Allgemeinverbindlicherklirung

des Gesamtarbeitsvertrages fiir das Girtnergewerbe
in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft

Anderung vom 21. April 2026

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Folgende gednderte Bestimmungen des in der Beilage zum Bundesratsbeschluss vom
24. Juni 2025! wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) flir das Gértnerge-
werbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft werden allgemeinverbind-
lich erklért:

Anhang 1

1. Generelle Lohnerh6hung

Die Effektivlohne der ... unterstellten Arbeitnehmer werden um 0.3 % angehoben.

2. Individuelle Lohnerhéhung

Die Effektivlohne der ... unterstellten Arbeitnehmer werden um 0.6 % individuell
angehoben.
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3. Es gelten folgende Mindestlhne:

Einteilung Definition pro Monat pro Stunde
in Franken in Franken
Vorarbeiter/Polier Abgeschlossene Berufspriifung zum 5599.— 30.75

Obergértner/Polier oder vom Arbeitgeber
als Vorarbeiter anerkannt.

Kann eine Baustelle kurzfristig ohne
Bau-fiihrer selbststindig bewaltigen.

Kann den Arbeitsablauf auf der Baustelle
effizient planen.

Kann Maschinen und Material disponie-
ren und einsetzen.

Kann Mitarbeitende auf der Baustelle
wirkungsvoll anweisen.

Kann einen Plan lesen und auf die
Baustelle iibertragen, inkl. Hohen-
vermessung.

Kann Leistungsverzeichnisse richtig
interpretieren und Rapporte, Voraus-
masse und Ausmasse korrekt aufnehmen.

Verfiigt iiber einen giiltigen PW-Fahraus-
weis und iiber eine entsprechende
Sprach- und Sozialkompetenz.

Kundengértner/ Abgeschlossene Berufspriifung zum 5145— 28.25
Griinflichen- Obergértner/Griinflachenspezialist oder
spezialist vom Arbeitgeber als Kundengértner

anerkannt.

Kann selbststandig und fachgerecht
einen Garten pflegen.

Kann Kunden bei der Pflanzenwahl
beraten.

Verfiigt iiber Kenntnisse des géngigen
Pflanzenschutzes.

Ist in der Lage, seine Arbeiten
Zu rapportieren.

Verfiigt iiber einen giiltigen PW-Fahraus-
weis und iiber eine entsprechende
Sprach- und Sozialkompetenz.
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Einteilung Definition pro Monat pro Stunde
in Franken in Franken
Girtner mit eidg.  Arbeitnehmer mit Lehrabschluss 4934 — 27.10

Fahigkeitszeugnis (eidg. Fahigkeitszeugnis oder gleichwer-

EFZ und 3 Jahren tiger ausléndischer Fahigkeitsausweis*)

Berufserfahrung  und mindestens 3 Jahren Berufserfahrung
in der Branche.

Girtner mit eidg.  Arbeitnehmer mit Lehrabschluss 4691.— 25.75
Fahigkeitszeugnis  (eidg. Fahigkeitszeugnis oder gleichwer-
EFZ tiger ausldndischer Fahigkeitsausweis*).
Girtner mit eidg.  Arbeitnehmer mit Lehrabschluss 4338—  23.85

Berufsattest EBA  (eidg. Berufsattest).

Gartenarbeiter A Arbeitnehmer ohne Lehrabschluss, 4338 — 23.85
jedoch mit ausgewiesenen Fachkenntnis-
sen und 4-jahriger Berufserfahrung
in der Branche.

Gartenarbeiter B Arbeitnehmer ohne Lehrabschluss 4136.— 22.75
und ohne branchenspezifische Erfahrung.

1I

Arbeitgeber, die seit dem 1. Januar 2026 ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
eine allgemeine Lohnerhéhung gewéhrt haben, kdnnen diese an die Lohnerhdhung
nach Anhang 1 GAV anrechnen.

111
Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2026 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2026.

21. April 2026 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Vizepridsident: Ignazio Cassis
Der Bundeskanzler: Viktor Rossi

3/4



BB12026 1134

4/4



		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2026-05-07T06:57:35+0200
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung. Die elektronische Signatur kann über www.validator.ch validiert werden.




